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Anlage 1f 

Darstellung - Vermögenshaushalt nach § 1 Abs. 2 

Angaben in Euro  

AKTIVA 
Mittelverwendungsgruppen/ 

sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen 
Unternehmungen 

Gesamthaushalt 
Wirtschaftliche 
Unternehmung 

1 

Wirtschaftliche 
Unternehmung 

2 
… 

Eliminierung 
zwischen 

Gesamthaushalt 
und 

Unternehmungen 

Summe  
für die 

Gebietskörper-
schaft 

Langfristiges Vermögen  
 

 
 

    

Immaterielle Vermögenswerte  
 

 
 

  -  

Sachanlagen 
 

 
 

  -  

Aktive Finanzinstrumente/ 
Wertpapiere des Anlage – und Umlaufvermögens 

 
 

  -  

Beteiligungen  
 

 
 

  -  

Langfristige Forderungen/ 
Forderungen mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr  

 
 

    

Kurzfristiges Vermögen  
 

 
 

    

Kurzfristige Forderungen/ 
Forderungen mit einer Restlaufzeit <= 1 Jahr  

 
 

    

Vorräte  
 

 
 

  -  

Liquide Mittel/ 
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 

 
 

  -  

Aktive Rechnungsabgrenzung 
 

 
 

  -  

Summe Aktiva  
 

 
 

    

Erläuterungen durch die Gebietskörperschaft (optional): 
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PASSIVA 
Mittelaufbringungsgruppen/ 

sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen 
Unternehmungen 

Gesamthaushalt 
Wirtschaftliche 
Unternehmung 

1 

Wirtschaftliche 
Unternehmung 

2 
… 

Eliminierung 
zwischen 

Gesamthaushalt 
und 

Unternehmungen 

Summe  
für die 

Gebietskörper-
schaft 

Nettovermögen (Ausgleichsposten)/ 
Eigenmittel  

 
 

    

Saldo der Eröffnungsbilanz/Unternehmungskapital     -  

Kumuliertes Nettoergebnis/Bilanzgewinn/-verlust       

Haushaltsrücklagen/ 
 gewidmete u.a. Rücklagen 

 
 

  -  

Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)    - - -  

Fremdwährungsumrechnungsrücklagen    - - -  

Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)/ 
Investitionskostenzuschüsse 

 
 

    

Langfristige Fremdmittel  
 

 
 

    

Langfristige Finanzschulden, netto/ 
Verbindlichkeiten, sofern Finanzschulden mit einer Restlaufzeit 
> 1 Jahr 

 
 

  -  

Langfristige Verbindlichkeiten/ 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr 

 
 

    

Langfristige Rückstellungen/ 
Rückstellungen für Abfertigungen, Jubiläumsgelder, Pensionen 

 
 

  -  

Kurzfristige Fremdmittel 
 

 
 

    

Kurzfristige Finanzschulden, netto/ 
Verbindlichkeiten, sofern Finanzschulden mit einer Restlaufzeit 
<= 1 Jahr 

 
 

  -  

Kurzfristige Verbindlichkeiten/ 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit <= 1 Jahr 

 
 

    

Kurzfristige Rückstellungen/ 
Rückstellungen, sofern nicht langfristig zugeordnet 

 
 

  -  

Passive Rechnungsabgrenzung       

Summe Passiva       
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